
 
 
 

 
 

Nestelbach bei Graz, am 28.04.2026 

VERORDNUNG 
 

Amtsstunden und Parteienverkehrszeiten 

 

 

Gemäß § 13 Abs. 5 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG (BGBl. Nr. 51/1991 idF. BGBl. I 

Nr. 82/2025) werden für die Gemeinde Nestelbach bei Graz ab 01.05.2026 

 

die Amtsstunden mit   Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr und 

    Freitag    von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 

 

die Parteienverkehrszeiten, ausgenommen das Bauamt, mit 

    Montag   von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr und  

von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

    Dienstag    von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

    Donnerstag    von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 

von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

    Freitag    von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

festgelegt. 

 

 

Am Mittwoch findet kein Parteienverkehr statt. 

 

Für das Bauamt gelten folgende Parteienverkehrszeiten: 

 

Montag   von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr und  

von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

Donnerstag    von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 

von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Für die Einbringung von Schriftstücken gemäß § 13 AVG an die Gemeinde Nestelbach bei Graz stehen folgende 
Adressen zur Verfügung: 

 

1) Einbringung von Schriftstücken per Post: Gemeinde Nestelbach bei Graz 

Dorfplatz 2, 8302 Nestelbach bei Graz 

 

 

2) Elektronische Anbringen: 

Anbringen können auch elektronisch (per E-Mail oder Fax) eingebracht werden, wobei die technischen 
Voraussetzungen zu beachten sind: 

 

a) Einbringen von Schriftstücken per E-Mail  gde@nestelbach-graz.gv.at 
b) Einbringen von Schriftstücken per Fax   +43 3133 2208 14 

 
 

Technische Voraussetzungen für elektronische Anbringen per E-Mail: 

Einfacher Text   *.txt 

Textdokumente   *.docx,  *.odt 

Nicht veränderbare Dokumente *.pdf 

Tabellendokumente  *.xlsx,*.csv 

Grafik    *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff, *.png 

Audio und Video   *.avi, *.mp3, *.mp4, *.wav 

Webformate/HTML   *.html 

Präsentationen   *.pptx, *.ppsx 

Komprimierung   *.zip 

Hinweis: ZIP-Dateien dürfen nur die oben angeführten Datei-Formate enthalten. Dateien mit unzulässigen 
Formaten gelten als nicht rechtswirksam eingebracht. 

 
 
 

Für den Gemeinderat 

Der Bürgermeister: 
 

Ing. Klaus Steinberger 
(elektronisch gefertigt) 
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